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Abfälle - belastete Standorte - Altlasten
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Fakten zu Abfällen und Altlasten

Schweiz (2008):

-pro Person 733 kg Siedlungsabfälle

-10 Mio Tonnen mineralische Bauabfälle, werden zu 
ca. 80% recycliert

-1.8 Mio Tonnen Sonderabfälle

-рлΨллл ōŜƭŀǎǘŜǘŜ {ǘŀƴŘƻǊǘŜ

-ca. 3'000 -пΨллл {ǘŀƴŘƻǊǘŜ ƎŜƭǘŜƴ ŀƭǎ !ƭǘƭŀǎǘŜƴ

Quelle: Bundesamt für Umwelt
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Wichtige Begriffe
Belastete Standorte

-Sind betriebene oder stillgelegte Ablagerungsstandorte 
(Deponien) sowie Betriebs- und Unfallstandorte, an denen 
Abfälle abgelagert wurden oder versickerten

-keine Beeinflussung oder Bedrohung eines Schutzgutes
" relevant, aber keine Sanierungspflicht

Altlasten

-sind sanierungsbedürftige belastete Standorte, d.h. 
Standorte welche zu schädlichen oder lästigen 
Einwirkungen auf Schutzgüter führen oder bei denen die 
konkrete Gefahr dazu besteht.

"Sanierungspflicht
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KBS: Spiegel von Erbeund Gegenwart
üErfassung bekannter Verdachtsmomente

ωehemalige und gegenwärtige Betriebsstandorte

ωUnfallstandorte

ωAblagerungsstandorte

-> Geländeaufschüttungen!!
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Transparenz dank dem
Kataster der belasteten Standorte (KbS)

-KbSist öffentlich zugänglich (Art 32d USG)

-Daten stammen von Standorterhebungen durch AFU 
und von Befragungen der Grundeigentümer

-dient als Informationsbasis bei Bauvorhaben, Hand-
und Nutzungsänderungen

-Unterteilung in (AltlVArt. 5):

a) Standorte, bei denen keine schädlichen oder 
lästigen Einwirkungen zu erwarten sind

b) Standorte, bei denen untersucht werden muss, ob 
sie überwachungs- oder sanierungsbedürftig sind. 
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SG, AI, AR Ÿ www.geoportal.ch
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Wie soll der Inhaber vorgehen bei 
Standort ohne Untersuchungsbedarf?

-Ohne Bauvorhaben sind keine weiteren Massnahmen
erforderlich

-Vor Bauvorhaben ist eine Altlasten-Voruntersuchung 
vorzunehmen "Abfallproblematik & Kostenfolgen

-Altlasten-Voruntersuchung ist auch bei Verkaufsabsichten 
sinnvoll "AEDD

üFür die Festlegung eines realistischen Grundstückspreises 
müssen Belastungssituation und Entsorgungskosten 
bekannt sein
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Wie soll der Inhaber vorgehen bei 
Standort mit Untersuchungsbedarf?

-Altlasten-Voruntersuchung muss unabhängig von 
Bauvorhaben vorgenommen werden

-Voruntersuchung ist auch vor Abparzellierungenund 
Bauvorhaben nötig

üFrühzeitige Planung der Untersuchungen kann effiziente 
Einsparungen ermöglichen

üMöglichkeit, dass Inhaber Teile der Kosten vom Verursacher 
zurückfordern kann 

üUm Streitigkeiten zu vermeiden, sollte vor Untersuchungen 
eine Vereinbarung mit Verursacher gesucht werden



11

Belastungen trotz fehlendem KBS-Eintrag?

-Beizugeines Altlastenberaters ist zu empfehlen

-Wenn ein Schutzgut bedroht ist, muss Behörde informiert 
werden!

-wenn kein Schutzgut bedroht: lediglich abfallrechtliches 
Problem

-Dekontamination durch Aushub/Triage und konforme 
Entsorgung -> Nachweispflicht

- idRkeine Kostentragung wie bei echten Altlasten 
(Ausnahmen!)
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Altlastenbearbeitung
- interdisziplinäres Vorgehen zwischen: 
ÅÄmtern
ÅBaufachleuten
ÅGeologen
ÅUmweltnaturwissenschafternund -spezialisten
ÅΧ

-Standort und geltende Rechtslage bzw. Vollzugspraxis 
des Kantons haben Einfluss auf Bearbeitung

-Altlastenbearbeiter ist Überbringer schlechter 
bŀŎƘǊƛŎƘǘŜƴΣ ƴƛŎƘǘ ŀōŜǊ ŘŜǊ ±ŜǊǳǊǎŀŎƘŜǊΧ
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Wichtige gesetzliche Grundlagen
Gesetze

Å USG: Umweltschutzgesetz

Å GSchG: Gewässerschutzgesetz

Verordnungen

Å AltlV: Altlasten-Verordnung

Å TVA: Technische Verordnung über Abfälle

Å GSchV: Gewässerschutzverordnung

Å LRV: Luftreinhalte-Verordnung

Å VBBo: Verordnung über die Belastung des Bodens

Å VeVA: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen

Å VASA: Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten 

Å FrSV: Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt 

(Freisetzungsverordnung)

Richtlinien / Wegleitungen

Å AHR: Aushubrichtlinie

Å Wegleitung über die Verwertung von ausgehobenem Boden

Å Richtlinie über die Verwertung mineralischer Bauabfälle
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Schema einer Altlastenbearbeitung 
(Art. 7 ff AltlV)

ü Voruntersuchung
ς Historische Untersuchung, Pflichtenheft
ς Technische Untersuchung

Beurteilung der Ergebnisse durch Amt:
ς weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
ς überwachungsbedürftig 
ς sanierungsbedürftig (ALTLAST!)

ü Detailuntersuchung
Festlegung der Sanierungsdringlichkeit und -ziele

ü Sanierungsprojekt / Sanierung

ü Nachkontrolle
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Kosten, Kostentragung
-Realleistungspflicht:Grundeigentümer ist 

grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen 
Untersuchungs-, Überwachungs- und 
Sanierungsmassnahmen durchzuführen (AltlVArt. 20)

üd.h. durch Altlasten verursachte Kosten sind vorerst 
vom Standortinhaber (idRGrundeigentümer) zu 
tragen

-Grundeigentümer ist häufig nicht Verursacher der 
Belastungen - kann Ersatzansprüche geltend machen :

ωPrivatrechtlich (OR): Zivilgericht - Mediation/private 
Vereinbarung - Schiedsgericht

ωÖffentlichrechtlich(USG): Kostenverteilungsverfahren 
gemäss Art. 32d USG nach Verursacherprinzip
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Kosten, Kostentragung

ωWenn Verursacher einer Altlast nicht mehr ermittelt 
werden kann oder zahlungsunfähig ist:

"Ausfallkosten
- Ermittlung mit Kostenverteilungsverfahren 
- Tragungdurch der öffentlichen Hand getragen (60% 
Kanton, 40% Altlastenfonds des Bundes)

ωZuständigkeit für Kostenverteilungsverfahren liegt 
gemäss Abfallgesetz bei der kantonalen Baudirektion

ωKostentragungist an diverse Bedingungen geknüpft 
und bezieht sich nur auf die Beseitigung der Ursache 
der Sanierungsbedürftigkeit, keineswegs aber auf die 
Wiederherstellung der Marktfähigkeit eines Areals
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Kosten, Kostentragung

ωtönt nicht nur kompliziert - sondern ist es auch

ωUSG selbst vermischt abfall- und altlastenrechtliche 
Aspekte und kombiniert Verwaltungs- und Privatrecht 
=> Gerichtsentscheide füllen reihenweise 
Bundesordner

ωZuzug eines versierten Altlastenberaters oder 
Umweltjuristen ist bei Kostenfragen unerlässlich



18

Einige Beispiele



Sondermülldeponie Kölliken

Quelle: SMDK
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Liegenschaft mit Anbau (KbS)

Bild synonym
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Liegenschaft mit Anbau (KbS)

Abklärung der Liegenschaft:

Historische Untersuchung: Fr. 1'500.-

Technische Untersuchung: Fr.    800.-

Ergebnis: kein Befund, keine Erhärtung der

Verdachtsmomente, Abschluss der Arbeiten 

nach Voruntersuchung

Kosten Altlastenbearbeitung Fr. 2'300.-

Austragung der Liegenschaft aus KbS
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Wohnhaus Dorfzentrum (KbS)

Bild synonym
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Wohnhaus Dorfzentrum (KbS)

Kostenrechnung  

-Liegenschaft ohne Sanierung wegen Altlasten 
unverkäuflich

-Altlastenbearbeitung  total: Fr. 580'000.-

-Verkauf nach Totalsanierung: Fr. 650'000.-

üZeitbedarf für Bearbeitung einberechnen!

undifferenzierter Rückbau: Fr.   1.1 Mio
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Ehemalige Textil- und Maschinenfabrik

Bild synonym
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Ehemalige Textil- und Maschinenfabrik

Wiederverkaufswert der Liegenschaft nach Sanierung,

Areal ca. 40'000 m2 ca. 20 Mio Fr. 

Sanierung: Totalaushub ca. 60'000 m3 = 110'000 t

Totalkosten undifferenziert

60'000 m3 à 800.-/t ca. 88 Mio Fr.

Totalkosten mit Bearbeitung ca. 18 Mio Fr.

82'000 t à 80.-/t    (Inertstoff) 6.6 Mio

20'000 t à 320.-/t  (Reststoff mit Immob.) 6.4 Mio

4'300 t à 800.-/t  (Untertagedeponie Ausland) 3.4 Mio

700 t à 1'700.-/t (Sondermüllverbrennung CH) 1.2 Mio

=> Zeitbedarf !!
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Zusammenfassung
-Belastungen oder Altlasten sind unangenehm, aber 

meistens doch lösbare Probleme

- jeder Fall ist ein Unikat, es gibt keine Patentrezepte!

-KbS-Einträge und weitere Abklärungen unbedingt vor 
Kauf- oder Nutzungsänderungvornehmen

-Wenn ein Grundstück nicht im KbSaufgeführt wird, 
heisst das nicht, dass es belastungsfrei ist

üfrühzeitige Kontaktaufnahme mit dem Amt / 
Gutachter


